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4   Editorial 
 

 

 
  

Als selbständige öffentlich-rechtliche non-profit Or-

ganisationen stehen die Ausgleichskasse, die IV-

Stelle und die Familienausgleichskasse Glarus im 

Dienst der Sozialen Sicherheit der Schweiz und des 

Kantons Glarus. Sie führen Sozialversicherungen 

des Bundes durch und nehmen zusätzlich kantonale 

Aufgaben wahr. Auf den folgenden Seiten finden Sie 

einerseits die Zahlen und Fakten, und andererseits 

die wichtigsten Neuerungen des Jahres 2024. 

 

Mit Frau Bernadette Epprecht und Frau Riccarda 

Nachbur haben zwei langjährige Mitglieder der Auf-

sichtskommission der sozialversicherungen glarus 

das Gremium verlassen. Der Regierungsrat wählte 

mit Frau Myriam Hösli und Herr Sebastian Micheroli 

zwei neue Mitglieder in die sechsköpfige Aufsichts-

kommission. 

 

Auf CHF 109'545'120 (Vorjahr CHF 104'708'860), 

belaufen sich die vereinnahmten Versicherungsbei-

träge und die ausgerichteten Versicherungsleistun-

gen auf CHF 209'775'718 (CHF 210'974'660). Dies 

ergibt ein Gesamtvolumen von CHF 319‘320‘838 

und damit eine Zunahme von 1.15% gegenüber dem 

Vorjahresvolumen von CHF 315'683'520. 

 

Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus höhe-

ren Versicherungsleistungen bei den AHV- Renten 

und Hilflosenentschädigungen (1.89%), bei den EL 

zur AHV (3.72%) sowie aus höheren Beitragseinnah-

men bei der AHV/IV/EO/FAK/FLG (6.57%). 

 

Unserem Informationsauftrag sind wir auch in die-

sem Jahr in mannigfaltiger Weise in gedruckter und 

elektronischer Form sowie mündlich und persönlich 

nachgekommen, insbesondere in Zusammenhang 

mit dem Netzwerk ReWork für eine (Re-)Integration 

in die Arbeitswelt, den durchgeführten Informations-

veranstaltungen für die Sozialen Dienste Glarus, die 

Pro Senectute sowie in der Zusammenarbeit mit der 

kantonalen Verwaltung und den Gerichten. 

 

Unser Anspruch ist es, kompetent und umfassend zu 

beraten und zu informieren sowie Dienstleistungen 

in vorbildlicher Qualität zu erbringen. Grundlage un-

seres Erfolgs bilden unsere qualifizierten und moti-

vierten Mitarbeitenden, die durch Kompetenz, Enga-

gement und Loyalität unser Image prägen. Die Mitar-

beitenden sind es, die sich täglich professionell in 

den Dienst der Allgemeinheit stellen. Dafür sei ihnen 

herzlich gedankt. 

 

 

Der Bundesaufsicht, wahrgenommen durch das 

BSV, sei für die gute und lösungsorientierte Zusam-

menarbeit gedankt. Der Aufsichtskommission der 

svgl ist ebenso ein grosser Dank auszusprechen für 

die stets vertrauensvolle Unterstützung und die kon-

struktive Zusammenarbeit. 

 

Die Mitarbeitenden und die Geschäftsleitung sind 

überzeugt, den Versicherten, den Ärztinnen und Ärz-

ten, den Arbeitgebenden sowie den Partnerorganisa-

tionen auch im kommenden Jahr eine kompetente 

und verlässliche Partnerin sein zu können. Wir dan-

ken Ihnen für das Interesse an unserer Arbeit im 

Dienste der 1. Säule der Sozialen Sicherheit der 

Schweiz. 

 

 

 

Wir freuen uns auf das nächste Geschäftsjahr! 

 

sozialversicherungen glarus 

Direktorin 

 

 

RA Dr. iur. Helen Monioudis 

 

Weitere Informationen: www.svgl.ch 
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Aufsichtsbehörden 
(Stand 31. Dezember 2024) 

 Unsere Adresse 
 

Aufsichtskommission Revisionsstelle 
 

sozialversicherungen glarus 
 

Martin Dürst (Präsident) 
     Dürst Consulting, Glarus 

Martin Trümpi (Vize-Präsident) 
     Assepro, Swissbroke AG, Glarus Nord 
Bernadette Epprecht 
     Juristin 
Marianne Lienhard  
     Regierungsrätin 
Riccarda Nachbur 
     Service7000 AG, Glarus 
Daniel Peraud 
     Belvédère Asset Management AG, Glarus 
 

PricewaterhouseCoopers AG,  
Luzern 
 

Burgstrasse 6 
Postfach 
8750 Glarus 
 
Telefon 055 648 11 11 
Fax 055 648 11 99 
E-Mail info@svgl.ch 
Internet www.svgl.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6   Ausgleichskasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verbuchte AHV-pflichtige Einkommen  

 

Für jede beitragspflichtige Person führt die Ausgleichskasse ein Individuelles Konto. Auf diesem Konto werden die 

Jahreseinkommen, auf die die Beitragspflichtigen Beiträge leisten, eingetragen. Bei Nichterwerbstätigen und Selbstän-

digerwerbenden werden die den Beiträgen entsprechenden Einkommen eingetragen.  

 

Im Jahr 2024 verbuchte die Ausgleichskasse auf den Individuellen Konti 23'494 Einkommen im Gesamtbetrag von 

CHF 766'976'235 (7.54% mehr als im Vorjahr).  
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Beiträge an die Sozialversicherungen AHV/IV/EO/ALV 
 

 

 

 

Angeschlossene Kassenmitglieder 

 

 2024 2023 

Arbeitgebende 1’554 1'505 

Arbeitgebende und Holdinggesellschaften  

ohne AHV-beitragspflichtige Löhne 

1'663 1'559 

Selbständigerwerbende (SE) 1'871 1'662 

Nichterwerbstätige (NE) 1'511 1'313 

Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige Arbeitgebende (ANobAG) 15 13 

Total Kassenmitglieder 6'614 6'052 

  
  

 

 

 

 

 

 

Einnahmen Beiträge 

 

 2024 2023 

AHV/IV/EO-Beiträge 81'431'979.00 77'861'095.50 

ALV-Beiträge 14'611'464.58 13'685'219.18 

FLG-Beiträge 67'402.40 83'276.20 

 

 

 

 

 

Bestand der Individuellen Konti (IK) 

 

 2024 2023 

Anzahl IK 146’646 144’334 

 

 

 

 

 

Inkasso 

 

 2024 2023 

Mahnungen 1'921 1'841 

Betreibungen 346 322 

Fortsetzungsbegehren von Betreibungen 298 229 

Schadenersatz gem. Art. 52 AHVG 10 12 
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Erwerbsersatzordnung 

 

 2024 2023 

Eingereichte Meldekarten 1'367 1'442 

   

Ausbezahlte Leistungen   

Normaldienst 660'422.05 584'320.80 

Rekruten 258'190.00 298'711.00 

Beförderungsdienste 151'737.40 125'286.00 

Zivilschutz 219'792.00 237'983.20 

Leiterkurse J+S, Jungschützen 34'487.60 39'851.40 

Ersatzdienst normal 170'582.40 118'185.00 

Ersatzdienst Rekruten 34'776.00 35'279.00 

Total 1'529'987.55 1'439'616.40 

 

 

 

Elternschaftsentschädigung 

 

Mutterschaftsentschädigung 2024 2023 

Eingereichte Anmeldungen 140 156 

Ausbezahlte Leistungen 1'386'293.69 1'369'888.40 

   

Vaterschaftsentschädigung   

Eingereichte Anmeldungen 144 141 

Ausbezahlte Leistungen 256'868.28 286'740.00 

   

Betreuungsentschädigung   

Eingereichte Anmeldungen 11 9 

Ausbezahlte Leistungen 23'259.20 17'569.60 
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Landwirtschaftliche Familienzulagen des Bundes 

 

 2024 2023 

Ausbezahlte landwirtschaftliche Familienzulagen 778'058.95 786'764.60 

   

Bezugsberechtigte Landwirte 133 137 

   

Bezugsberechtigte Kinder bis 16 Jahren 256 248 

Bezugsberechtigte Kinder über 16 Jahren 73 73 

Total bezugsberechtigte Kinder 329 321 

 

 

 

 

Erwerbsersatzleistungen für einkommensschwache Eltern 

 

 2024 2023 

Eingereichte Gesuche          14 8 

Ausbezahlte Leistungen 164'066.20 130'750.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abteilung Leistungen: AHV/IV-Renten und Ergänzungsleistungen/Überbrückungsleistungen 
 

Die AHV/IV-Renten sollen den Existenzbedarf angemessen decken. Sie bilden den Grundpfeiler der 1. Säule und wer-

den der Preisentwicklung angepasst. Reichen die Renten der AHV/IV zur Deckung des Existenzbedarfs nicht aus, rich-

ten Bund und Kantone Ergänzungsleistungen aus.  

 

Durch das Erreichen des AHV-Referenzalters der sogenannten Babyboomer-Generation und der Möglichkeit eines Ren-

tenvorbezugs nimmt die Anzahl der AHV-Renten weiter kontinuierlich zu. Im Berichtsjahr gingen 555 Neuanmeldungen 

zur Alters- und Hinterlassenenrenten ein. Insgesamt wurden 5'638 AHV-Renten ausgerichtet.  

 

Die Reform AHV21 trat am 1.1.2024 in Kraft. Sie brachte neben der Erhöhung des Rentenalters für Frauen ab Jahrgang 

1961 nachfolgende Änderungen: Flexibler Rentenbezug, einmalige Neuberechnung der Altersrente nach dem Refe-

renzalter und Verkürzung der Karenzfrist für den Anspruch auf Hilflosenentschädigung der AHV.  
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Leistungen der Sozialversicherungen 
 

 

 

 

Leistungsart 

 

 2024 2023 

Ordentliche AHV-Renten 5638 5510 

Ausserordentliche AHV-Renten 0 0 

Ordentliche IV-Renten 601 635 

Ausserordentliche IV-Renten 274 266 

Hilflosenentschädigung AHV 218 215 

Hilflosenentschädigung IV 163 161 

IV-Taggelder 69 120 

Ergänzungsleistungen 1591 1567 

 

 

 

 

 

Bestand Alters- und Hinterlassenenrenten 

 

 2024 2023 

Altersrenten 5386 5264 

Witwen- und Witwerrenten 153 155 

Waisenrenten 38 42 

Zusatzrenten für Ehefrauen 2 2 

Kinderrenten 59 47 

Total 5638 5510 

 

 

 

Bezahlte Leistungen AHV und HE 
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Ergänzungsleistungen  

 
Reichen AHV/IV-Renten nicht aus, um den allgemeinen Lebensbedarf zu decken, kann ein Anspruch auf Ergänzungs-

leistungen (EL) bestehen. Wer bedürftig ist, hat unter gewissen Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf EL. Die 

Bedürftigkeit muss individuell abgeklärt werden, ebenso wird die Leistungshöhe individuell festgestellt.  

 

EL sollen die Existenz sichern und letztlich Armut verhindern. Die EL sind somit ein massgeschneidertes Instrument, 

um für jede rentenbeziehende Person das verfassungsmässig garantierte Grundrecht auf Existenzsicherung individuell 

konkret zu gewährleisten. 

 

Die EL werden vollumfänglich vom Bund und von den Kantonen und damit durch die öffentliche Hand finanziert. 
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Ergänzungsleistungen und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
 

 

Beziehende 

 

 2024 2023 

EL zu AHV-Renten 1056 1024 

EL zu IV-Renten 534 543 

Total 1590 1567 

 

 

Bezahlte Leistungen 

 

 

 2024 2023 

EL zu AHV-Renten 14'814'249.25 14'137'805.10 

Krankheitskosten zu AHV-Renten 1'246'118.59 1'220'099.49 

   

EL zu IV-Renten 10'926'781.00 11'372'026.97 

Krankheitskosten zu IV-Renten 834'687.68 829'234.48 

Total  27'821'836.52 27'559'166.04 

 

 

Verfügungen 

 

  

 2024 2023 

Total Verfügungen 4037 4045 

davon Neuanmeldungen 379 439 

 

Bezahlte Ergänzungsleistungen (inklusive Krankheitskosten) 

 

 
 

 

Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

 

  

 2024 2023 

Anzahl Beziehende 2 2 

Bezahlte Leistungen inkl. Krankheitskosten 82'380.00 98'062.65 
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Mindestansätze der Familienzulagen werden erhöht 

An seiner Sitzung vom 28. August 2024 hat der Bundesrat die Verordnung über die Anpassung der Familienzulagen-

ordnung an die Preisentwicklung verabschiedet. Die neuen bundesrechtlichen Mindestansätze treten am 1. Januar 

2025 in Kraft. Die Kinderzulage wird von 200 auf 215 Franken pro Monat und die Ausbildungszulage von 250 auf 268 

Franken pro Monat erhöht. Es handelt sich um die erste Anpassung seit Inkrafttreten des Familienzulagengesetzes im 

Jahr 2009.  
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Familienzulagen 

 

  

 2024 2023 

Ansatz Kinderzulage pro Kind und Monat 200.00 200.00 

Ansatz Ausbildungszulage pro Kind und Monat 250.00 250.00 

Beitragssatz 1.40% 1.40% 

   

Bezugsberechtigte Arbeitnehmende  2'157 2'189 

Bezugsberechtigte Selbständigerwerbende 108 101 

Bezugsberechtigte Nichterwerbstätige 63 68 

Total Bezugsberechtigte 2'328 2'358 

 

 2024 2023 

Total der abgerechneten Lohnsumme 902'690'875.00 887'093'203.55 

Total der abgerechneten Einkommen von Selbständigerwerbenden 41'042'807.00 44'156'975.00 

 

 2024 2023 

Bezugsberechtigte Kinder bis 16 Jahren 3'134 3'160 

Bezugsberechtigte Kinder über 16 Jahren 1'100 1'143 

Total bezugsberechtigte Kinder 4'234 4'303 

 

 

 

 

 

 

 
Bezahlte Familienzulagen 
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Bundesgerichtsurteil zur Festlegung des Einkommens mit Invalidität anhand statistischer Einkommen der Schweize-

rischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 

 

Nach dem klärenden Entscheid des Bundesgerichtes im Jahr 2024 können wir mit der Überprüfung der Invaliditäts-

gradberechnung (IG) und somit mit der Revision von über 1'200 Dossiers starten. Die IV-Stelle Glarus wird bis Ende 

2026 sämtliche Revisionen gemäss den einschlägigen Rundschreiben des BSV eröffnen. Es werden alle versicherten 

Personen über das Ergebnis des überprüften und allenfalls angepassten neuen Invaliditätsgrads durch die IV-Stelle 

Glarus schriftlich informiert werden.  

 

 

Ein herausforderndes Umfeld und weiterhin hohes Fallvolumen prägten das Jahr 2024 

 

Die Revisionen in der Invalidenversicherung der letzten Jahre wirken sich positiv auf die Erwerbsfähigkeit und das 

selbständige, autonome Leben der versicherten Personen im Kanton Glarus aus. Die seit Jahren gleichbleibend ho-

hen Anmeldezahlen beeinflussen zunehmend den notwendigen Ressourcenbedarf der Invalidenversicherung. Die IV-

Stelle Glarus hat sich in den vergangenen Jahren laufend weiterentwickelt und Prozesse auch mittels digitaler Unter-

stützung so effizient wie möglich gestaltet. Den Fokus auf die Leistungserbringung zugunsten unserer Kundinnen 

und Kunden gerichtet, gehen wir den Weg der Digitalisierung weiter. 

 

Gesund und unabhängig dank Struktur und Arbeit – die Invalidenversicherung unterstützt Sie dabei! 
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Verantwortlichkeit gemäss Art. 78 ATSG 

Für Schäden, die von Durchführungsorganen oder einzelnen Funktionären von Versicherungsträgern einer versi-

cherten Person oder Dritten widerrechtlich zugefügt werden, haften die öffentlichen Körperschaften, privaten Trä-

gerorganisationen oder Versicherungsträger, die für diese Organe verantwortlich sind. Dies jedoch nur, wenn 

kumulativ die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: Schaden einer versicherten Person oder eines Dritten 

(Verletzung des Lebens, der körperlichen Integrität, der Persönlichkeit oder des Vermögens), Widerrechtlichkeit 

und Kausalzusammenhang (natürlicher und adäquater).  

Die auf einer fehlerhaften Rechtsanwendung beruhende Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen fällt 
grundsätzlich nicht unter den Begriff der Widerrechtlichkeit. Durch ein Selbstverschulden der geschädigten Person 
(z.B. Nichtergreifung eines Rechtsmittels) kann der Kausalzusammenhang unterbrochen werden.  
 
Es gilt der Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 43 Abs. 1 ATSG (Abklärungen von Amtes wegen). Die Beweis-
last für das Bestehen der geltend gemachten Haftungsgrundlagen liegt bei der sich als geschädigt bezeichneten 
Person, sie trägt die Folgen einer Beweislosigkeit (vgl. zu allem: Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl., Zürich/Ba-
sel/Genf 2020, Ausführungen zu Art. 78 ATSG). 
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Einsprachen und Beschwerden 

 

 

Eingegangene Einsprachen bei der Ausgleichskasse, Familienausgleichskasse  

 

Bereich 2024 2023 

Beiträge 6 5 

Schadenersatz nach Art. 52 AHVG 2 0 

Familienausgleichskasse 5 1 

Erwerbsersatzordnung (EO) 0 0 

Betreuungsgutschriften (BGS)  2 0 

Vaterschaftsentschädigung (VAE) 1 0 

Leistungen AHV 4 0 

Erwerbsersatzleistungen einkommensschwache Eltern (EEL) 1 0 

Hilflosenentschädigung IV 1 0 

Hilfsmittel IV 0 0 

Rückforderungen IV-Leistungen 0 0 

Ergänzungsleistungen inkl. Krankheitskosten 35 26 

Überbrückungsleistungen (ÜL) 1 0 

Verfügung betr. Erlassgesuch 1 0 

Total 59 32 

 

 

Eingegangene IV-Einwände beim Rechtsdienst 

 

Bereich 2024 2023 

IV-Rente 68 74 

Integrationsmassnahmen/Berufliche Massnahmen 7 0 

Hilflosenentschädigung 4 2 

Assistenzbeitrag 2 7 

Hilfsmittel 7 1 

Intensivpflegezuschlag 0 1 

Medizinische Massnahmen 10 2 

Total  98 87 

Davon erledigt / abgeschlossen 56 37 

 

 

Beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus erhobene Beschwerden 

 

Bereich 2024 2023 

Beiträge 1 1 

Schadenersatz nach Art. 52 AHVG 0 0 

Familienausgleichskasse 0 0 

Erwerbsersatzordnung (EO) 0 0 

Leistungen AHV 0 0 

Leistungen IV 13 13 

Ergänzungsleistungen inkl. Krankheitskosten 6 3 

Total 20 17 

 
  



 

Beim Bundesgericht erhobene Beschwerden 

 

Bereich 2024 2023 

Beiträge 0 0 

Schadenersatz nach Art. 52 AHVG 0 0 

Leistungen IV 1 0 

Ergänzungsleistungen inkl. Krankheitskosten 0 2 

Total 1 2 
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 27   Jahresrechnung  

  Ausgleichskasse 

 
 

Ausgleichskasse 

 
 

Betriebsrechnung  

 

Einnahmen 

 

2024 

 

2023 

AHV/IV/EO-Beiträge 81'431'979.00 77'861'095.50 

Schadenersatzforderungen 49'856.23 11'319.20 

Verzugszinsen 178'435.54 80'191.36 

Beiträge der landwirtschaftlichen Arbeitgeber an die landwirt-

schaftlichen Familienzulagen des Bundes 

67'402.40 

68'125.60 

ALV-Beiträge 14'611'464.58 13'685'219.18 

Schadenersatzforderungen ALV 15'024.23 7'817.05 

Vergütungen ZAS-Kontokorrent Corona 0.00 0.00 

Total Einnahmen 96'354'161.98 91'713'767.89 

   

Ausgaben   

AHV-Renten  125'356'465.90 123'030'998.00 

Hilflosenentschädigungen AHV 2'257'142.00 2'216'962.00 

IV-Renten 16'033'749.00 16'756'652.00 

Hilflosenentschädigungen IV 1'255'727.00 1'263'059.00 

IV-Taggelder 3'526'481.45 5'928'616.65 

Vergütungszinsen 136'481.75 63'398.10 

Hilfsmittel der AHV 0.00 0.00 

AHV-Durchführungskosten 0.00 0.00 

IV-Durchführungskosten 2'851'955.49 2'838'462.88 

Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige, Mutter- und Va-

terschaftsentschädigung sowie Betreuungsentschädigung 

3'350'429.07 

3'282'549.20 

Erwerbsausfallentschädigung in Zusammenhang mit Corona 0.00 0.00 

Landwirtschaftliche Familienzulagen des Bundes an   

- Arbeitnehmer Fr. 36'893.00 (Fr. 50'345.40)   

- Kleinbauern Fr. 741'165.95 (Fr. 736'419.20)  778'058.95 786'764.60 

Rückerstattungsforderungen landw. Familienzulagen -16'135.85 -15'150.60 

FLG-Durchführungskosten 10'146.00 9'716.00 

ALV-Durchführungskosten 63'847.30 64'663.90 

Rückverteilung CO2-Abgabe 460'000.85 423'004.60 

Total Ausgaben 156'064'348.91 156'649'696.33 

   

 

Abschlussergebnis 

  

Ausgaben 156'064'348.91 151'974'786.45 

Einnahmen 96'354'161.98 94'066'971.23 

Mehrausgaben zu Lasten der verschiedenen  

Landesausgleichsfonds 59'710'186.93 

 

57'907'815.22 

 

 

 

 

Jahresrechnung der Erwerbsersatzleistungen für einkommensschwache Eltern 

 

Ausgaben 

 

2024 

 

2023 

Leistungen 164'066.20 130'750.65 

Verwaltungsaufwand 7'510.00 7'510.00 

Zu Lasten des Kant. Fonds der Arbeitslosenfürsorge 171'576.20 138'260.65 
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 Ausgleichskasse 
 

 

 

 

Verwaltungskostenrechnung   

 

Einnahmen 

 

2024 

 

2023 

Verwaltungskostenbeiträge der Kassenmitglieder 1'181'668.92 1'172'948.50 

Verwaltungskostenzuschüsse und Vergütungen aus den verschie-

denen Ausgleichsfonds 247'876.00 252'470.85 

Kostenvergütung des Bundes für IV-Stelle 2'844'955.49 2'825'562.88 

Kostenvergütung des Kantons für übertragene Aufgaben (EL) 969'915.51 908'487.05 

Kostenvergütung für Familienausgleichskasse 214'051.27 227'463.53 

Übrige Einnahmen 952'986.30 560'827.52 

Auflösung Rückstellungen für techn. Investitionen 412'000.00 420'000.00 

Total Einnahmen 6'823'453.49 6'367'760.33 

   

Ausgaben   

Personalaufwand 4'156'927.83 4'039'303.87 

Sachaufwand 1'349'439.07 1'425'293.14 

Raumaufwand 390'203.00 349'022.94 

Dienstleistungen Dritter 289'280.35 243'095.80 

Kapitalkosten 25'159.18 23'491.91 

Abschreibungen 609'558.94 280'200.35 

Übrige Verwaltungskosten 2'234.15 182.91 

Rückstellungen für technische Investitionen 0.00 0.00 

Total Ausgaben 6'822'802.52 6'360'590.92 

   

Abschlussergebnis   

Verwaltungskosteneinnahmen 6'823'453.49 6'367'760.33 

Verwaltungskostenausgaben 6'822'802.52 6'360'590.92 

Vorschlag  650.97 7'169.41 

 

 

 

 

Bilanz per 31.12.   

 

Aktiven 

 

2024 

 

2023 

Flüssige Mittel 1'000'270.54 403'289.47 

Debitoren 1'343'728.10 1'409'667.00 

Kasseneigene Anlagen 858'845.23 1'758'384.29 

Transitorische Aktiven 480.00 0.00 

Total Aktiven 3'203'323.87 3'571'340.76 

   

Passiven   

Kreditoren 641'987.53 606'460.74 

Rückstellungen 857'142.75 1'269'142.75 

Transitorische Passiven 30'921.35 23'116.00 

Reserven 1'672'621.27 1'665'451.86 

Vorschlag 650.97 7'169.41 

Total Passiven 3'203'323.87 3'571'340.76 

   

Reserven   

Reserven am 1. Januar  1'672'621.27 1'665'451.86 

Vorschlag im Jahr  650.97 7'169.41 

Reserven am 31. Dezember  1'673'272.24 1'672'621.27 

 

  



  29   Jahresrechnung  

  Familienausgleichskasse 

Familienausgleichskasse 

 

Jahresrechnung   

 

Betriebsrechnung 

 

2024 

 

2023 

Beiträge 13'407'906.63 13'310'395.51 

Abschreibungen -46'300.55 -44'071.60 

Beiträge netto 13'361'606.08 13'266'323.91 

Leistungen (Zulagen) 13'063'780.97 12'988'478.13 

Saldo der Betriebsrechnung 297'825.11 277'845.75 

   

Verwaltungsrechnung   

Personalaufwand 95'397.30 97'545.95 

Sachaufwand 60'127.03 71'832.40 

Raumaufwand 7'301.16 7'188.56 

Dienstleistungen Dritter 67'824.54 70'814.93 

Total Verwaltungsaufwand 230'650.03 247'381.84 

Diverser Verwaltungsertrag 16'598.76 19'918.31 

Saldo der Verwaltungsrechnung -214'051.27 -227'463.53 

   

Kapitalrechnung   

Kapitalertrag 189'252.98 124'101.53 

Kapitalaufwand 23'245.00 36'313.17 

Saldo der Kapitalrechnung 166'007.98 87'788.36 

   

Liegenschaftenrechnung   

Liegenschaftenertrag 388'238.68 381'904.04 

Liegenschaftenaufwand 636'263.05 221'185.05 

Saldo der Liegenschaftenrechnung -248'024.37 160'718.99 

   

Ertragsüberschuss 1'757.45 298'889.60 

 

Bilanz per 31.12.   

 

Aktiven 

 

2024 

 

2023 

Flüssige Mittel 947'285.19 1'185'871.84 

Guthaben bei Kunden 535'904.66 460'748.00 

Guthaben bei Abrechnungsstellen 61'747.30 33'808.50 

Kontokorrent Ausgleichskasse 1'612'304.65 982'917.97 

Kontokorrent Kanton 52'400.00 146'508.45 

Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer 46'161.70 28'902.20 

Wertschriften 7'073'779.53 7'191'675.75 

Liegenschaften 6'750'909.60 6'528'920.80 

Wertberichtigung Liegenschaften -2'229'831.00 -1'717'331.00 

Transitorische Aktiven 0.00 0.00 

Total Aktiven 14'850'661.63 14'842'022.51 

   

Passiven   

Schulden bei Abrechnungsstellen 178'794.00 182'454.10 

Übrige Kreditoren 195'629.82 251'810.05 

Transitorische Passiven 66'952.11 230.11 

Vermögen   

        Stand 01.01. 14'407'528.25 14'108'638.65 

        Ertragsüberschuss 1'757.45 298'889.60 

        Stand 31.12. 14'409'285.70 14'407'528.25 

Total Passiven 14'850'661.63 14'842'022.51 
 

 

 

  



30   Qualitätsmanagement 
  

Kassenrevision 

 

Die Ausgleichskasse, die IV-Stelle sowie die Familienausgleichskasse sind vorschriftsgemäss nach den Weisungen des 

Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) revidiert worden.  

Mit der Revision ist die Firma PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfung, Luzern, beauftragt. 

 

 

Audits 

 

Das Audit der Informationssicherheit nach ISO 27001 wurde von der IGS GmbH durchgeführt. 

 

Die Geschäftsprozesse der sozialversicherungen glarus sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.  

Das Rezertifizierungsaudit führte die Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-System (SQS) durch. 



 31   Abkürzungen  
AB Assistenzbeitrag 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 

AHVG Bundesgesetz über die AHV 

AHVV Verordnung über die AHV 

ALV Arbeitslosenversicherung 

ANobAG Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber 

AVIG Bundesgesetz über die ALV und Insolvenzentschädigung 

AVIV Verordnung über die ALV und Insolvenzentschädigung 

BG Bundesgesetz 

BGSA Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BUE Betreuungsentschädigung 

BV Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

BVG Bundesgesetz über die BV 

BVM Bekämpfung Versicherungsmissbrauch 

BVV Verordnung über die BV 

DVI Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Glarus 

EEL Erwerbsersatzleistungen für einkommensschwache Eltern 

EG Einführungsgesetz 

EL Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 

ELG Bundesgesetz über die EL 

ELV Verordnung über die EL 

EO Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz 

EOG Bundesgesetz über die EO 

EOV Verordnung über die EO 

ERW Erwachsene 

FAK Familienausgleichskasse 

FamZ Familienzulagen 

FamZG Bundesgesetz für die Familienzulagen 

FL Familienzulagen in der Landwirtschaft 

FLG Bundesgesetz über die FL 

FLV Verordnung über die FL 

HE Hilflosenentschädigung 

HM Hilfsmittel 

IK Individuelles Konto 

IV Invalidenversicherung 

IVG Bundesgesetz über die IV 

IVV Verordnung über die IV 

IPV Individuelle Prämienverbilligung 

KESB Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde 

KK Krankheits- und Behinderungskosten 

KV Krankenversicherung 

KVG Bundesgesetz über die KV 

KVV Verordnung über die KV 

LC Leistungscode 

MIND Minderjährige 

MSE Mutterschaftsentschädigung 

MM Medizinische Massnahmen 

NE Nichterwerbstätige 

SE Selbständigerwerbende 

ÜL Überbrückungsleistungen 

UV Unfallversicherung 

UVG Bundesgesetz über die UV 

UVV Verordnung über die UV 

vP Versicherte Person 

VSE Vaterschaftsentschädigung 

ZAS Zentrale Ausgleichsstelle 

ZD Zentrale Dienste 

( ) Vorjahr bzw. Vorperiode 
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